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(4) Die Aufgliederung der Bilanzanteile und die Be
stimmung der Liefermöglichkeiten für die einzelnen Ab
nehmergruppen erfolgt durch die im Abs. 1 genannten 
Organe in Abstimmung mit den Räten der Bezirke.

(5) Bei Motorenbenzinen und Dieselkraftstoffen für 
Produktionszwecke und sonstige Leistungen melden die 
Verbraucher, die den Abteilungen örtliche Versorgungs
wirtschaft hinsichtlich der Planung der materiell-tech
nischen Versorgung zugeordnet sind, ihren Bedarf den 
Abteilungen örtliche Versorgungswirtschaft der Räte 
der Kreise. Nach Bestätigung übergeben die Abteilun
gen örtliche Versorgungswirtschaft den territorial zu
ständigen Filialen des VEB Minol geschlossen die Be
darfsmeldungen aller Verbraucher.

§19
(1) Der Fondsträger hat den Bilanzanteil für feste 

oder flüssige Brennstoffe oder Kraftstoffe des Abneh
mers zu kürzen, wenn der Anteil nachweislich über
höht ist. Das gilt insbesondere, wenn eine Auflage ge
mäß §§ 45 und 46 der Energieverordnung erteilt wurde.

(2) Die Rückgabe der nicht benötigten Bilanzanteile 
für feste oder flüssige Brennstoffe oder Kraftstoffe re
gelt sich nach der Bilanzierungsverordnung vom
20. Mai 1971 (GBl. II S. 377).

(3) Soweit der Bilanzanteil gemäß Abs. 1 gekürzt wird, 
ist der gekürzte Bilanzanteil Grundlage für den Ab
schluß bzw. die Änderung des Liefervertrages.

§20
(1) Für die Inanspruchnahme der elektrischen Lei

stung und den Gasverbrauch werden Leistungsanteile 
erteilt. Die Leistungsanteile sind verbindliche Vorgaben 
für die höchstzulässige Inanspruchnahme; sie umfas
sen den Zeitraum von mindestens einem Kalender
monat, ausgenommen bei Leistungsanteilen auf Anfor
derung gemäß § 24. Sie werden auf der Grundlage der 
Bilanzanteile den Energieabnehmern durch die Energie
versorgungsbetriebe erteilt.

(2) Die Fondsträger haben den Energieversorgungs
betrieben die Bilanzanteile für Elektroenergie und Gas 
zu den in den methodischen Bestimmungen gemäß § 12 
festgelegten Terminen zu übergeben. Übergeben die 
Fondsträger die Bilanzanteile nicht zu den festgelegten 
Terminen, sind die Energieversorgungsbetriebe ver
pflichtet, den betreffenden Energieabnehmern vorläufig 
einen Leistungsanteil auf der Grundlage des Leistungs
anteiles für den entsprechenden Zeitraum des Vorjah
res abzüglich 10 % zu erteilen.

(3) Für die Abnehmerbereiche, für die der Energie
versorgungsbetrieb einen globalen Bilanzanteil erhält, 
erteilt er den Abnehmern die Leistungsanteile auf der 
Grundlage dieses Bilanzanteiles.

(4) Die Einhaltung der Leistungsanteile ist in der 
vorgeschriebenen Art und Weise nachzuweisen. 5

(5) In den methodischen Bestimmungen gemäß § 12 
wird festgelegt, für welche Energieabnehmer Leistungs
anteile erteilt werden.

§21
(1) Der Energieversorgungsbetrieb darf bei der Er

teilung der Leistungsanteile für Eelektroenergie und 
Gas von einem übergebenen Bilanzanteil nur abwei- 
chOn, wenn

1. die Leistung über die Anschlußanlage nicht über
tragen werden kann;

2. der Bilanzanteil eine gemäß §§45 und 46 der Ener
gieverordnung erteilte Auflage nicht berücksichtigt;

3. der Bilanzanteil nachweislich überhöht ist.

(2) Die Energieabnehmer sind verpflichtet, bei un
genügender Auslastung der Leistungsanteile den nicht 
benötigten Anteil unverzüglich dem Fondsträger zu
rückzugeben.

(3) Der Energieversorgungsbetrieb kann einen Lei
stungsanteil kürzen, wenn er ungenügend in Anspruch 
genommen wird und eine Rückgabe an den Fonds
träger nicht erfolgt oder wenn dem Abnehmer Mög
lichkeiten zur Bedarfsminderung nachgewiesen werden, 
die er durchführen kann. Der Energieversorgungs
betrieb hat. den Fondsträger des Abnehmers von der 
Kürzung des Leistungsanteiles zu unterrichten.

(4) Die Leistungsanteile, die gemäß Abs. 3 frei 
werden, hat der Energieversorgungsbetrieb der WB 
Energieversorgung zu übergeben. Sie stellt auf Antrag 
von Fondsträgem daraus anderen Abnehmern Lei
stungsanteile zur Erhöhung der ursprünglichen 'Lei
stungsanteile für die Erfüllung wichtiger volkswirt
schaftlicher Aufgaben zur Verfügung. Die zusätzlichen 
Leistungsanteile sind von den Fondsträgern und den 
Energieversorgungsbetrieben entsprechend § 20 Abs. 1 
zu behandeln; auf sie treffen im übrigen alle für Lei
stungsanteile geltenden Vorschriften zu.

§22
(1) Zur Erfüllung der Planaufgaben ihres Bereiches 

sind Fondsträger, Betriebe und Einrichtungen berech
tigt, für den Zeitraum von mindestens einem Monat die 
Umverteilung von Bilanzanteilen einschließlich der An
teile gemäß § 21 Abs. 2 bis zum 15. Kalendertag des 
Vormonats für das folgende Quartal bzw. für den fol
genden Monat bei der WB Energieversorgung bzw. 
dem zuständigen Energieversorgungsbetrieb zu bean
tragen. Die Bearbeitung hat innerhalb von 10 Tagen 
nach Eingang des Antrags zu erfolgen.

(2) Für die Erteilung der neuen Leistungsanteile gel
ten die §§ 20 und 21 entsprechend.

§23
(1) Änderungen der Leistungsanteile werden erst 

nach Erteilung eines schriftlichen Bescheides durch 
den Energieversorgungsbetrieb wirksam.

(2) Der Energieversorgungsbetrieb kann entsprechend 
den Erfordernissen und Möglichkeiten den Abnehmern 
globale Leistungsanteile erteilen.

§24
Zur Abdeckung eines innerhalb eines Monats kurz

zeitig auftretenderi Mehrbedarfs an Elektroenergie oder 
Gas bei einem Abnehmer kann der Energieversorgungs
betrieb Leistungsanteile auf Anforderung gegen Ge
währung eines Preiszuschlages erteilen. Die Höhe des 
Preiszuschlages wird durch das Preiskoordinierungs
organ für Elektroenergie bzw. Gas bestimmt.

§25
(1) Die Spitzenbelastungszeiten der Elektroenergie

versorgung sind von der Hauptlastverteilung bekannt
zugeben.


